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Uebcrbicßfaben bie Äantone Bern, Sujern uttb SBaabt für
jeben gdbprebtger ein Seit nacf neuem Mobefl, unb Bern unb

SBaabt je 6 gtcidje Seite für ifre getbmuftfen ju liefern. §. 26.

3u jebem Seite ftnb bk erforberlidjctt BftÖde unb Sdjlegri mitju-
geben, ferner:

für jcben Offtjier: eine wollene ©ede,

für je jwei Mann: eine große ober jwei flcine wollene ©eden.

für jebe Äompagnie: 2 Sdjaufcln unb 2 ipauen.

für jebe Batterie: 4 Scfaufcln unb 4 £auen.
§. 27. Sunt Sranöporte ber Seite mit Sluörüftung wirb bewilligt

waö folgt:
für jebeö Bataillon 2 »ierfpättnige SBagen,

„ jebe Scfarffcfügenfompagnie 1 cinfpänniger „
„ brei Sapaüericfompagnien 1 jweifpänniger „
„ I2pfunb. Äanoncnbatterie 1 „ /,

„ 1, £aubtgbatterte 1 „ „
Seber SBagen foß mit beut Stamcn beö Äantonö bejetef net unb

mit einer großen Blacf c bebedt werben. §. 28. ©ie SBagcn werben

mit Stequifitionöpferben gefüfrt unb bleiben wäfrenb ber gan-

jett Seit im Sager. §. 29. ©ie eöforten für bte Seftwagen foßen

beftefen: Bon jeber ©enie-, Slrtillerie-, Äaoaßcrte- ober

Scfarffcfügenfompagnie: auö 1 Äorporal unb 2 ©cmcinen. Bon jebem

Bataißon auö: 1 Offtjier, 1 SBadjtmeifter, 1 Äorporal unb 6 ©c
meinen. §. 30. ©te Äantonöjcugämter faben ben efefö ber eöforte
jwei poßftänbige Berjeidjniffe über bie in baö Sager beftimmte auf
ben SBagen »erfabene Munition-, Säger- unb Sluörüftungögegenftänbe

mitjugeben. (gfortfefcung folgt.)

Sdjwerjertfdje ©orrefoonbenjen.

t (Sibgenöffifdje Milit ärfommiff ionen. Befanntlicf finb
in neueter Seit »erfcfiebene (Stfen6afnen gebaut werben, bie in ber Stäfe
ber ©djmeijergrenjen ifre 9ttte'tnünbuitg faben uttb ber Bau nodj
fernerer folefer ©cfienenvoege fteft in nafer QluSftcft.

®iefe, bte biSferigett Berfaltniffe »on 3«it "nb Otauin fo wefenttief
umgeftaltenben Berfefräntittel fonneit nicft anbexi ali einen föcfft bebeu-

tenben (Einfluß auf bai Bertfeibigunge'fljftem ber (Sibgenoffenfcfaft aus"»
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Ueberdieß haben die Kantone Bern, Luzern und Waadt fiir
jeden Feldprediger ein Zelt nach neuem Modcll, und Bern uud

Waadt je 6 glcichc Zcltc für ihre Feldmusiken zu liefern. 2«.

Zu jedem Zelte sind die erforderlichen Pflöcke und Schlegel mitzu-
geben, ferner:

für jeden Ofsizier: cine wollene Decke,

für je zwei Mann: eine große oder zwei kleine wollene Decken.

für jcde Kompagnie: 2 Schaufeln und 2 Hauen.

für jede Battcric: 4 Schaufcln und 4 Hauen.

§. 27. Zum Transporte der Zelte mit Ausrüstung wird bewilligt

was folgt:
für jedes Bataillon 2 vierspännige Wagen,

„ jede Scharffchützenkompagnie 1 einspänniger „
„ drei Cavallerickompagnien 1 zwcispännigcr „
„ i2pfünd. Kanoncnbattcric 1 „ „
„ „ Haubitzbattcrie 1 „ „

Jeder Wagen foll mit dem Namen deS KantonS bezeichnet und

mit einer großen Blachc bcdeckt werden, tz. 28. Die Wagen wer-
den mit RequisttionSpfcrden geführt und bleiben während dcr gan-

zen Zcit im Lagcr. §. 29. Die Eskorten für die Zeltwagcn follen

bestehen: Von jcdcr Genie-, Artillerie-, Kavallerie- oder Scharf-
schützenkompagnie: auö 1 Korporal und 2 Gemeinen. Von jedem

Bacaillon auS: 1 Ofstzier, i Wachtmeister, 1 Korporal und 6 Ge-

meinen. H. 3«. Die Kantonszcugämter haben dcn Chefs der ESkorte

zwei vollständige Verzeichnisse übcr die in das Lager bestimmte auf
den Wagen verladene Munition-, Lager- und AuSrüstungsgegenstände

mitzugeben. (Fortsetzung folgt.)

Schweizerische Correspondenzen.

-f Eidgenössische M il it ä rkommissi onen. Bekanntlich sind

in neuerer Zeit verschiedene Eisenbahnen gebaut worden, die in der Nähe
der Schweizergrenzen ihre Ansrntindung haben und der Ban noch

fernerer solcher Schienenwege steht in naher Aussicht.
Diefe, die bisherigen Verhältnisse Von Zeit nnd Raum so wesentlich

umgestaltenden Verkehrsmittel könne» nicht anders als einen höchst bedeutenden

Einfluß auf das Vertheidigungssystem der Eidgenossenschaft aus-
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üben, inbem bte uni umgebenben Staaten, bie über biefelben »erfiigen,
burd) Beuüfeutig betfetben in ben ©tanb gefegt finb, tn fttrjerer 3eit
ali biefer beträcftlicfe SruppenforpS an unfere ©renjen ju füfren.

JDiefe Sfatfacfen faben baS eibg. Miiitärbepartenient »eranlaßt,
folgenbe jwei fragen in teifticfe Sraägung ju nefen:

1) Söelcfen (Einfluß faben bie auStänbifcfen, an bie ©djtveijer-
©ränjen füfrenben Sifcnbafnen auf bai Bertfeibiguiig3=©9flem ber

©djmeij; unb

2) SBelcfe Borfefruttgeit madjen biefelben aßfäßig notfwenbig?
Um biefe »llngelegenfeit auf eine, ifrer QBicftigfeit entfprecfettbe

SBeife befanbetn ju fönnen, fanb ftcf bafi eibg. Miiitärbepartenient
»eranlaßt, bie Slnfidjten beioafrter ©adjOerftänbiger anjufören unb fat
bafer, unter bem Brafibium beS BorfteferS beffelben, eine Äommiffion nie»

bergefegt, bie auS ben Ferren ©eneral £>ufottr unb ben eiog. Oberften

Bucfioatber, 3nfpeftor bei ©enie, ©mür, BontemS unb Sifdjer,
Snfpeftor ber Slrtißerie, jufammengefegt ift.

Untetm 9. 3uü b. 3. wutbe ber BuitbeStatf butcf ©djlußnafme
beiber gefetjgebenben OJätfe eingelaben, itt ber fünfttgett ©igung Berieft
unb eintrage »orjulegen, wie in 3"funft größere 3ufa|"mcnjüge öon

Gruppen »orjüglidj ju praftifdjen Uebungen im Selbbienft, wie ti für
bie JcriegSfitfrtiitg erforberlidj ift, ftatt ftnben foßen.

Mit Bofljiefung siefe« Befdjluffeg beauftragt, fat baS eibg. Mili-
tärbepartenteitt, unter Borfife beS 5Borftefer8 beffelben, eine Äommiffion,
beftcfenb aui ben .Mtn. eibg. Oberften 3i>ttmerli, 3tegler, Bourgeois,
33ernolb unb ©teftitt ernannt.

Ueber ben 3»'P"itft bei 3ufammenttittg beiber Äommiffionen ift
noef nidjtö" 6eftimmt.

©efdjüfeanfauf ju hänben ber Sibgenoff enfdjaft. JDurcf

bie Qlbtragung ber geftunggwerfe Pon ©enf ift ein Sfeil beä im borti-

gen 3eugfau3 beftnblidjen fefr beträcftlicfen ÄriegäntaterialS entbefrlicf
geworben, namenttief bai fefwere fteftunge'gefdjüfc. 35ie Stegierung öon

©enf fat bafer ber eibgenöffifdjeit Militärbeförbe angeboten, ifr baffelbe

ju üerfaufen, ba folcfeS mit 3tu§ett bei Bewaffnung ber eiog. gefiungg-
werfe ju @t. Morijj, Qtarberg u. f. w. üerroenbet werben fonnte. Ü>ie»

feS ©efdjüfe befteft aui:
7 ©teinmörfern, jeber ungefäfr 18 3entiter an ©ewidjt;
2 Mörfern ju 13 3oß, jeber ungefäfr 31 3ent"ct tn ©ewidjt;
3 „ „ 10 „ „ i, 14 /, „ „
2 „ „ 8 „ „ „ 8 „ „ „

16 ©edjäjcfnpfünber-Äanonen, jebe ungefäfr 40 ßtntntx an ©ewidjt.
30 ©efefüge.
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üben, indem die uns umgebenden Staaten, die über dieselben Verfügen,
durch Benützung derselben in den Stand gesetzt sind, in kürzerer Zeit
als bisher beträchtliche Truppenkorps an unsere Grenzen zu führen.

Diefe Thatsachen haben das eidg. Militärdepartemcnt veranlaßt,
folgende zwci Fragen in reifliche Erwägung zu ziehen:

1) Welchen Einfluß haben die ausländischen, an die Schweizer-
Gränzen führenden Eisenbahnen auf das Vertheidigungs-Systcm der

Schweiz; und

2) Wclche Vorkehrungen machen dieselben aUfällig nothwendig?
Um diefe Angelegenheit auf eine, ihrer Wichtigkeit entsprechende

Weise behandeln zu können, fand sich das eidg. Militärdepartement
veranlaßt, die Ansichten bewährter Sachverständiger anzuhören und hat
daher, unter dem Präsidium des Vorstehers desselben, eine Kommission
niedergesetzt, die aus den Herren General Dufour uud dc» eidg. Obersten

Buchivaldcr, Inspektor des Genie, Gmür, Bontems und Fischer,
Inspektor dcr Artillerie, zusammengesetzt ist.

Unterm 9. Juli d. I. wurde der Bundesrath durch Schlußnahme
beider gesktzgebeudcn Räthe eingeladen, in der künftigen Sitzung Bericht
uud Antrage vorzulegen, wie in Zukunft größere Zufammcnzüge von

Truppen vorzüglich zu praktischen Ucbungcn im Felddienst, wie es für
die Kriegführung erforderlich ist, statt sinden sollen.

Mit Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, hat das eidg. Mili-
tärdcparremeut, unter Vorsitz des Vorstehers desselben, eine Kommission,

bcstchend aus den HHrn. eidg. Obersten Zimmerli, Ziegler, Bourgeois,
Bcrnold und Stchlin ernannt.

Ueber den Zeitpunkt des Zusammentritts beider Kommissionen ist

noch nichts bestimmt,

Geschützankauf zu Handen der Eidgenossenschaft. Durch
die Abtragung der Festungswerke von Genf ist ein Thcil des im dortigen

Zcughaus befindlichen sehr beträchtlichen Kriegsmaterials entbehrlich

geworden, namentlich das schwere Festungsgeschütz. Die Regierung von

Genf hat daher der eidgenössischen Militärbehörde angeboten, ihr dasselbe

zu verkaufen, da solches mit Nutzen bei Bewaffnung der cidg. Festungs.
werke zu St. Moritz, Aarbcrg u. f. w. verwendet werden könnte. Dieses

Gefchütz besteht aus:
7 Steinmörsern, jeder ungefähr 18 Zentner an Gewicht;
2 Mörsern zu 13 Zoll, jeder ungefähr 31 Zentner an Gewicht;
3 „ ,/ IU ,/ „ „ 14 „ „ ,/
ü « „8 „ „ „ 8 „ „

16 Sechszchnpfünder-Kanonen, jede ungefähr 40 Zentner an Gewicht.
30 Geschütze.
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Sltt Sifentitunitioit fieju ift »orrätfig:
122 breijefnjößige Bomben,
885 jefnjößige „
375 acftjößige „

3030 fedjSjefnpfünbige Äaitottenfugetit,
728 alte uttb neue Äartätfcfen.

JDeßungeadjtet bleiben nodj ungefäfr 80 ©tüd ©efcfüg »erfcfiebe-

ner Slrt im SfugfouS übrig, öollftäiibig auSgerüftet uttb mit Munition
unb ©efcfjoffen Perfefen. £>er Äanton ©enf fat nämlicf itt ben legten

3afren fein Qlugenntetf fauptfädjlidj barauf geridjtet, feitt beioeglidjeS

unb teicfjteteS Qtrtiflcrietnatcrial ju »etmeften unb ju öeröoflftänbigen,

fo baß er jeberjeit im ©tanbe feitt wirb, feine ÄotititigentSöerpflidjtutigeit

ju erfüßen.

Stadjbem eine forgfältige Unterfitcfung ber jum Berfauf angebotenen

©efcfüfee aui Auftrag beS eibg. MilitarbeparteinentS ftattgefunbeit

fatte unb mit ben Beforben »on ©enf bereits öotläuftge Uuterfanblutt-

gen übet ben CpreiS unb anbere ÄaufSbebiitgungeit gepflogen worben

mären, ertfeilte ber BunbeSratf ttntetm 8. ©epeember bie (Srniäcftigung

jum ÄaufSabfcfluffe füt 8 ©ecfSjefnpfüttbet-Äaitonen fammt »ajit gefö-
rigen Safteten unb (sifenmttnition. ©iefelbett ftnb 17G6 öon Marig auS

Bern gegoffen.unb noef ganj brauefbar; bie übrigen aeft Äanonen biefeS

ÄaliberS fingegen finb nadj älterm beutfdjem Mobeß unb mit einigen

©ußfeflern befaftet.
3n Bejug auf bie Mörfer ift nidjtS 9BefentlidjeS auSjufe|eti, attetn

eS fdjien nidjt ratf fam, bie <§ibgenoffeitfdjaft mit einer Maffe alten Me=
taßeS ju betaoen, baS ri'tdficftlidj feiner Braudjbarfeit jum Umgießen
nodj einer cf entifdjen Slnahjfe fätte unterworfen werben muffen. — freilief

tnödjte eS auf ben erften Bticf fdjeinen, eS fätte ber Slnfauf öon 30
©tüd fdjweren ©efcfüfeeS einen ftattüdjen Slnfang jur Begrünbung ber

BunbeS=3«ugfäufer gebilbet.

»Jteorganifation beS eibg. 3uft ijftabe S.

«Durdj (Srtaffung beS neuen BunbeSgefefeeS »om 27. Sluguft 1851,
betreffenb bie ©trafrecftSpffege 6et beit eibg. Sruppen, mar bie Üieorga-
nifation beS eibg. SuftijftabeS notfwenbig geroorbett. Otacf Strtifet 288
jcneS ©efefeeS foß berfelbe beftef en auS:

1 Obet-Slubitor mit bem 3iatig eineö eibg. Oberften, als ßfef beS

©tabeS;
3 Beamteten mit bem ütang eibg. Oberften;
5 Beamteten mit beut 3tang öon Obertieutettanten;
5 Beamteten mit bem 9tang öon Majoren; ttttb

30 Beamteten mit beut 9tang öon .fjauptleuten im eibg. ©tab.
44 Sota!.

28
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An Eisenmunition hiezu ist Vorräthig:
122 dreizehnzöllige Bomben,
883 zehnzöllige ,/
375 achtzöllige „

3030 sechszehnpfttndige Kanonenkugeln,
728 alte und neue Kartatschen.

Deßungeachtet bleiben noch ungefähr 80 Stück Geschütz verschiedener

Art im Zeughaus übrig, vollständig ausgerüstet und mit Munition
und Geschossen versehen. Der Kanton Gens hat nämlich in de» letzten

Jahren sein Augenmerk hauptsächlich darauf gerichtet, sein bewegliches

und leichteres Artillericmatcrial zu vermehren und zn vervollständigen,
so daß er jederzeit im Stande sein wird, seine Koutingentsverpflichtmigen

zu erfüllen.
Nachdcm eine sorgfältige Untersuchung der zum Vcrkauf angebotenen

Geschütze aus Auftrag des eidg, Militärdepartements stattgefunden

hatte und mit dcn Behörden von Genf bereits vorläufige Unterhandlungen

über den Preis und andere Kaufsbedingungen gepflogen worden

waren, ertheilte der Bundesrath unterm 8. Sepeember die Ermächtigung

zum Kaufsavfchlusse für 8 Sechszehnpsünder-Kauonen sammt dazu gehörigen

Lasseten und Eiseumuuition. Dieselben sind 17L6 von Maritz aus

Bern gegossen.und noch ganz brauchbar; die übrigen acht Kanonen dieses

Kalibers hingegen sind nach älterm deutschem Modcll uud mit einigen

Gußfehlern behaftet.

In Bezug auf die Mörser ist nichts Wefentliches auszufetzen, allcin
es schien nicht rathsam, die Eidgenossenschaft mir einer Masse alten
Metalles zu beladen, das rücksichtlich seiner Brauchbarkeit zum Umgießen
noch einer chemischen Analyse hätte unterworfen werden müsse». — Freilich

möchte es auf den ersten Blick scheinen, es hätte der Ankauf von 30
Stück schweren Geschützes einen stattlichen Anfang zur Begründung der
Bundes-Zeughciuser gebildet.

Reorganisation des eidg. Justizstabes.
Durch Erlassung des neuen Bundesgesetzes Vom 27. August 1851,

betreffend die Strafrcchtspflege bei den eidg, Truppen, war die Reorganisation

des eidg. Justizstabes nothwendig geworden. Nach Artikel 288
jenes Gesetzes soll derselbe bestehen aus:

1 Ober-Auditor mit dem Rang eines eidg. Oberste», als Chef dcs

Stabes;
3 Beamteten mit dem Rang eidg. Obersten;
5 Beamteten mit dem Rang von Oberlieutenanten;
5 Beamtcten mit dem Rang Vo» Majoren; und

30 Beamteten mit dem Rang Von Hauptleuten im eidg, Stab.
44 Total.

28
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©tatt berfelben waren öorfanbent
1 Dberaubitor mit Oberften=9tang ;
3 Beamtete mit Oberften-3ftang ;
3 Beamtete mit DberftlieiitenantS-Stang;
2 Beamtete mit MajorS-ütattg ;

34 Beamtete mit <fjauptmannS=3tang.
Slfle biefe Beamteten Waren in ben Safren 1815 bis 1848 auf »ier

3afre ernannt worben, unb bie SlmtSbauer fomit für fämmtlidje bereits

abgelaufen. JKedjtSanfptüdje für SBieberermäflung beftanben jwar feine,
aßein ber Statur ber <Bad)e nad) entfpracf eS bem Sntereffe beS SienfteS
bei neuer Befefeung beS 3uftijftabeS baS bisf'erige Berfonal beffelben ju-
nädjft ju betücfjidjtigett. Bom BunbeSratfe würben bafer unterm

ernannt:
a) 3um Oberaubitor: 3>er bisfetige Beamtete -§r. dbuarb Blöfcf

»on Biet unb Burgborf in Bern.
b) 3it Suftij-Beamteteit mit Oberfteit-Ötang: bie biSfetigen brei

Beamteten:
.fjerr Dr. Bfpffer aus Sujern,
^err Dr. Äern auS Sfurgau,
^err Dr. Stüttimann auS 3üticf.

c) 3U Suftijbeamtetcn mit UittettieutenatttSrang:
<£)ic brei biSferigen:

Dr. ©onjenbacf auS @t. ©aßen,
Bruggiffer auS Stargau, unb
Battaglini auS Seffin,

unb bie jwei im Slang näcfftfolgenben:
Dr. Äocf auS OBaabt unb

„ Manuel auS Bern.
d) 3u Suftijbeamteten mit MajorSrang, bie fünf ätteften «§aupt-

leute:
©cfön auS 3"g,
3ingg auS ©t, ©aßen,
Büfeberger auS Bern,
©uplaii auS SBaabt unb
(Srbarbt auS 3ürid).

e) 3u 3uftijbeaiiitetett mit ^auptmannSrang :

5)ie 29 noef übrigen, biSferigen Beamteten mit gebadjtent
Otang.

Sin bie erlebtgte breißigfte ©teße mit >§auptmannSrang würbe neu
ernannt:

Jfperr Ärieg, Äafpar, öon Stltenborf, Ät. ©cfwijj.

Sfntyatt: 3)a8 14tc Uebungölager in Xl)m im 3a()r 1852. — ©ajTOctjerifcfe der«
rcfponttiijcn.

©ctjwetgtjaufer'fefe S3ud) btuetcrei.
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Statt derselben waren vorhanden:
1 Oberauditor mit Obersten-Rang;
3 Beamtete mit Obersten-Rang;
3 Beamtete mit Oberstlieutenants-Rang;
2 Beamtete mit Majors-Rang;

31 Beamtete mit Hauptmanns-Nang.
Alle diese Beamteten waren in den Jahren 1813 bis 1818 auf Vier

Jahre ernannt wordcn, und die Amtsdauer fomit für sämmtliche bereits

abgelaufen. Rechtsansprüche für WiedererwZhlung bestanden zwar keine,

allein der Natur der Sache nach entfprach es dem Interesse des Dienstes
bei »euer Besetzung des Justizstabes das bisherige Personal desselben

zunächst zu berücksichtigen. Vom Bundesrathe wurden daher unterm
ernannt:

s) Zum Obcrauditor: Der bisherige Beamtete Hr. Eduard Blösch
Von Biel uud Burgdorf in Bern.

l>) Zu Justiz-Beamteten mit Obersten-Rang: die bisherigen drei
Beamteten:

Herr vr. Pfyffer aus Luzern,
Herr Dr. Kern aus Thurgau,
Herr Li-. Rüttimann aus Zürich.

«) Zu Justizbeamtetcn mit Unterlieutenantsrang:
Die drei bisherigen:

I)r. Gonzenbach aus St. Gallen,
Bruggisser aus Aargau, und
Battagli»! aus Tessin,

und die zwei im Rang nächstfolgenden:
vr. Koch aus Waadt und

„ Manuel aus Bern,
à) Zu Justizbeamteten mit Majorsrang, die fünf ältesten Hauptleute

:

Schön aus Zug,
Zingg aus St, Gallen,
Bützberger aus Bern,
Dupla» aus Waadt und
ErHardt aus Zürich,

e) Zu Justizbeamteten mit Hauptmannsrang:
Die 29 noch übrigen, bisherigen Beamteten mit gedachtem

Rang.
An die erledigte dreißigste Stelle mit Hauptmannsrang wurde neu

ernannt:
Herr Krieg, Kaspar, von Altendorf, Kt. Schwyz.

Inhalt: Da« t4tc Uebungslagcr in Thun im Jahr 18S2. — Schweizerische Kor¬
respondenzen.

Schwetghauser'sche Buchdruckerei.


	Schweizerische Correspondenzen

